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Preisliste Parkkarten, gültig ab 2026 

Anwohnerparkkarte 

Blaue Zone im Wohngebiet*, Du Port-, Schützenländte- und Tennis-PP 

Bezugsberechtigt sind in der Gemeinde Erlach angemeldete Personen, Erlacher Ferienhaus- und 

Wohnungsbesitzende, vor Ort tätige Handwerker:innen, vor Ort tätigtes Lehr- und 

Betreuungspersonal sowie in Erlach ansässige Geschäftsbetriebe inklusive deren Angestellte und auf 

die Firma eingelöste Motorwagen. 

12 Monate (Kalenderjahr) CHF 300.00 

1 Monat CHF 30.00 

1 Woche CHF 20.00 

Anwohnerparkarte inkl. Galsstrasse 

Blaue Zone im Wohngebiet*, Du Port-, Schützenländte-,Tennis- und Galsstrasse-PP 

Bezugsberechtigt sind nur Anwohnende / Eigentümer:innen der Liegenschaften an den 

Gemeindestrassen Altstadt, Märit, Galsstrasse und Unter den Halden sowie Lehr- und 

Betreuungspersonal. 

12 Monate (Kalenderjahr) CHF 300.00 

1 Monat CHF 30.00 

1 Woche CHF 20.00 

Parkkarte Externe 

Du Port-, Schützenländte- und Tennis-PP 

Bezugsberechtigt sind Saisonmieter:innen von gemeindeeigenen Boots- und Campingplätzen. 

12 Monate (Kalenderjahr) CHF 380.00 

1 Monat CHF 80.00 

Parkkarte Externe inkl. Galsstrasse 

Du Port-, Schützenländte-, Tennis- und Galsstrasse-PP 

Bezugsberechtigt sind nur Saisonmieter:innen des gemeindeeigenen Campingplatzes. 

12 Monate (Kalenderjahr) CHF 380.00 

1 Monat CHF 80.00 

 

*ausgenommen Oberstufenschulhaus während Schulbetrieb, Städtchen und Amthausgasse (ab 

Breitenweg 1 bis und mit Amthausgasse 10). 

Allgemeine Informationen 

- Pro Parkbewilligung können bis zu drei Kennzeichen hinterlegt werden. Es darf jeweils nur ein 

Fahrzeug parkiert werden. Werden mehrere Fahrzeuge derselben Bewilligung in Erlach abgestellt, 

müssen entsprechend weitere Parkkarten bezogen werden. 

- Die Parkbewilligung wird erst nach Eingang der Zahlung aktiviert. Bei Nichtbezahlen der Rechnung 

verliert die Bewilligung ihre Gültigkeit. 

- Fahrzeuge ohne Kontrollschilder dürfen nicht auf öffentlichen Grundstücken und Parkplätzen 

abgestellt werden. 


